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GebührentariF

zum BetriebsreglementSchulergänzende Betreuung

Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil erlässb gestützt auFArL 1 8 des

Reglements Für die Schulergänzende Betreuung vom 2. September 2025 den Folgenden Gebührenta-
rif:

l. Tarif

Gebühren Schulergänzende

Betreuung

Art. 1

Für die Nutzung des Betreuungsangebots während der Schulwo-
chen werden Folgende Gebühren erhoben:

TariF-

s tu Fe

1

2

3

4

5

6

IPV-Einkommen

bis Fr,

bis Fr.

bis Fr.

bis Fr.

ab Fr.

so'ooo.oo

75'OOO.OQ

lOO'OOO.OO

120'OOO.OQ

120'OOO.OQ

Sporadische Nut-

zung/Auswärtige

Modull
Morgen
07.00 Uhr bis
08.00 Uhr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2.00

4.00

5.00

6.00

7.00

7.00

Modul II
Mittag
11.45 Uhr bis

13.30 Uhr

exkl. Mittagessen

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

12.00

Mittagessen

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

00

00

00

00

00

00

Modullll
Nachmittag l
13.30 Uhr bis
15.30 Uhr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

4.00

7.00

9.00

11.00

13.00

13.00

ModullV
Nachmittag II
15.30 Uhr bis

18.00 Uhr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

4.00

7.00

9.00

11.00

13.00

13.00

Gebühren Ferienbetreuung Art. 2
1 Für die Nutzung der Schulergänzenden Betreuung während der

SchulFerienwochen werden Folgende Gebühren erhoben:

TariF-

s tu Fe

1

2

3

4

5

6

IPV-Einkommen

bis Fr. SO'OOO.OO

bis Fr. 75'000,00

bisFr.100'000.00

bisFr.120'000,00

abFr.120'000.00

Sporadische Nut-

zung/Auswärtige

Vormittag
07.00 Uhr bis

12.00 Uhr

inkl. Frühstück

Fr. 10.00

Fr. 20.00

Fr. 25.00

Fr. 30.00

Fr. 35.00

Fr. 35.00

Mittag
12.00 Uhr bis
13.30 Uhr

exkl. Mittagessen

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

3.00

6,00

7.50

9.00

10.50

10.50

ModulIV
Mittagessen

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Nachmittag
13.30 Uhr

bis18.00Uhr

inkl. «Zvieri»

Fr. 9.00

Fr. 18.00

Fr. 22.50

Fr. 27.00

Fr. 31.50

Fr. 31.50

Ganzer Tag
07.00 Uhr bis
18.00 Uhr

inkl. Essen

Fr.

Fr.

Fr.

Fr,

Fr.

Fr.

30.00

52.00

63.00

74.00

85.00

85.00
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Mittagessen Art. 3

Für Kinder aller AlberssbuFen wird pro Mibbagessen ein Betrag von
Fr. 8.00 in Rechnung gestellt.

Bei Abwesenheit werden die Kosben Für das Mittagessen erlassen,

sofern die Abmeldung innerb vorgegebener Frist gemäss Betriebs-

konzepb erfolgt.

Massgebendes Einkommen Art. 4

Zeitpunkt der Bemessung

Für die Bestimmung des Jahreseinkommens gemäss IPV (individu-

eile Prämienverbilligung) gilfc;
a) bei verheirateten, nicht getrenntlebenden Paaren das gemein-

same massgebende Einkommen sowie das gemeinsame steu-

erbare Vermögen. Eingetragene PartnerschaFten sind verheira-

teten Paaren gleichgestellt;

b) bei verheirateten, gebrenntlebenden Paaren das massgebende
Einkommen bzw. steuerbare Vermögen desjenigen Inhabers

der elterlichen Sorge, bei dem die Kinder ihren zivilrechblichen
Wohnsitz haben. Die Trennung muss beim Einwohneramt re-

glstrlerbsein;

c) bei unverheirateten, im gleichen Haushält lebenden Paaren Für

die Betreuung ihrer gemeinsamen Kinder die Summe beider

massgebender Einkommen und die Summe beider sbeuerbarer

Vermögen. Unverheiratete Paare sind verheirateten Paaren

gleichgesfcellfc;
d) bei alleinerziehenden Inhabern der elterlichen Sorge das mass-

gebende Einkommen sowie das sbeuerbare Vermögen desjeni-

gen Inhabers der elterlichen Sorge, bei dem die Kinder ihren
zivilrechtlichen Wohnsichb haben;

e) bei verheirateten Inhabern der elterlichen Sorge, bei welchen

eine Parbnerin bzw. ein Partner im Ausland wohnhaft ist, die

massgebenden Einkommen und steuerbare Vermögen beider

Partner.

Das gemeinsame Familieneinkommen ist auch dann massgebend,

wenn ein Inhaber der elterlichen Sorge gemeinsam mit einer ande-

ren Person steuerlich veranlagt wird. Voraussetzung ist, dass das

Kind seinen Wohnsitz beim bebreFFenden Inhaber der elterlichen

Sorge hat.

Art. 5

1 Die Tarifeinstufung erFolgt erstmals bei der Anmeldung eines Kin-

des und danach einmal projahr. Massgebend ist: die letzte deFini-

kive Sbeuerveranlagung.
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Liegt keine letzte deFmitive Veranlagungsberechnung vor, erfolgt
eine provisorische Einschätzung. Nach erFolgter deFmitiverVeran-

lagungsberechnung erFolgt eine rückwirkende, eFFektive Abrech-

nung unter Verrechnung der Mehr- oderMinderkosten.

3 Für Kinder mit SchulpFlicht ausserhalb der Primarschule Büt-

schwil-Ganfcerschwil wird unabhängig von der wirtschaFblichen

LeistungsFähigkeit der höchste TariF in Rechnung gestellt.

4 Bei Inhabern der elfcerlichen Sorge, die der Quellensteuer unterlie-

gen oder bei denen aus anderen Gründen keine Steuererklärung

vorliegt, entspricht das massgebende Einkommen dem Bruttolohn
abzüglich einer Pauschale von 30 %. Entsprechende Nachweise
sind seitens der bebroFFenen Personen zu erbringen und enkspre-

chende Unterlagen sind bei der zuständigen Stelle einzureichen.

Eine gebührenpFlichtige Person kann eine ausserordentliche Neu-

einstuFung verlangen, wenn sich das massgebendejahreseinkom-

men gegenüber der leLzten deFinitiven Steuerveranlagung dauer-

haFt um mindestens einen Viertel verändert: hat.

6 Erbringen gebührenpFlichfcige Personen in Fällen von Abs. 3 die

erForderlichen Nachweise nicht, wird unabhängig von der wirt-

schaftlichen LeistungsFähigkeit der höchste TariF in Rechnung ge-

stellt. Wenn nachträglich Festgestellt wird, dass vorsätzlich auF-

grund nicht vollständiger oder nicht wahrheibsgetreuer Angaben
oder in sonstiger unrechkmässiger Weise zu tieFe Gebühren erwirkb

wurden, kann eine korrekte EinstuFung mit Nachzahlung inklusive

BearbeihungsgebührverFügt werden.

II. Schlussbestimmungen

Aufhebung bisheriger Tarif Art. 6

DerTariFzurSchulergänzenden Betreuung derPrimarschule Büt-

schwil-Ganterschwil gemäss Konzept vom 20. August 2024 wird
per 31. Dezember 2025 auFgehoben.

Vollzugsbeginn Art. 7

DieserTariFwird mit dem Erlass durch den Gemeinderat rechbs-

gülbig und ab dem 1. Januar 2026 angewendet.

Vom Gemeinderat Bütschwil-Ganberschwil erlassen am 2. September 2025.

Gemeindergt Bütschwil-Ganterschwil
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Hans Städter Corinne Wagner
Gemeindepräsident Ratsschreiberin


